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Kurzberichte von den Vorstandssitzungen 
 
Am 02. Oktober 2017  hat der Gemeindevorstand ein Gesuch um Wiedereinbürgerung bewilligt 
und zwei Baueinsprachen behandelt. Ausserdem hat er den Auftrag für die Vereinheitlichung des 
Zahlungsverkehrs der Firma RUF und den Auftrag für die Ausscheidung des Gewässerraums dem 
Büro Cavigelli vergeben. 
 
Am 09. Oktober 2017  hat der Gemeindevorstand zwei Baueinsprachen behandelt, das neue Ab-
wassergesetz beraten, das weitere Vorgehen betreffend Postauto-Haltestelle Versam festgelegt 
und beschlossen, eine Gefahrenanalyse in Auftrag zu geben  

 
Am 23. Oktober 2017  hat der Gemeindevorstand betreffend Einspracheverhandlung Alp Guv, 
Melioration Thalkirch, den Standpunkt diskutiert und den Auftrag für die Räumung des Bischolto-
bels der Firma Brunner Forst vergeben. 
Ausserdem hat er die Bedingungen für die Wasserabgabe an die Skilift Genossenschaft Tenna 
festgelegt. 
 
Am 01. November 2017  hat der Gemeindevorstand eine Baubusse verfügt, den Budget-Entwurf 
2018 beraten und beschlossen, die SIE Projekte 2018, Instandstellung Waldstrasse Brandegga 
und Maschinenweg Kreuzweg ins Budget aufzunehmen. 
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Baubewilligungen 
 
Baubewilligung 
Der Verein Valendas Impuls, Valendas, beabsichtigt, auf den Parzellen 4080 und  
4088, Valendas, die bestehende Mauer zu erneuern, teilweise abzubrechen und zu  
versetzen. 

 
Baubewilligung 
Ursula und Erwin Horat-Hew, Chur, beabsichtigen in Thalkirch „Güetli“ die Leitungen und das 
Reservoir ihrer Wasserversorgung zu erneuern. 
 
Baubewilligung  
Armin Buchli, Versam, beabsichtigt auf Parzelle Nr. 3096 den Einbau einer Schleppgaube und 
die Erneuerung von Bad /Dusche. 
 
Baubewilligung 
Die HRV Betrieb GmbH, Gasthaus Rössli , Versam, beabsichtigt, auf Parzelle 3115,  das Gast-
haus Rössli umzubauen und zu erweitern.   
 
Baubewilligung 
Adrian Sauer, Safien Platz, Parzelle 844, beabsichtigt, mit einer Projektänderung den geplanten 
Anbau-Unterstand mit einem Pultdach zu versehen. 
 
Baubewilligung 
Elisabeth Wanner , Tenna, beabsichtigt, auf Parzelle 2023, Mitte 2, an der Südostfassade die 
Vergrösserung eines Fensters.  

 
Baubewilligung 
Post CH AG, Bern, beabsichtigt, auf Parzelle 3081, Dorfladen Versam, den Einbau einer Aus-
sentüre. 
 
 
 
Wir wünschen der Bauherrschaft viel Erfolg und ein unfallfreies Bauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Infos 

   Der Bote         - 4 -  November 2017 

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN 
 
Unsere herzliche Gratulation den Jubilaren: 

 
Den 80. Geburtstag  feierte 
� am 23. Oktober 2017 Friedrich Bühler-Hunger, Versam 
 
Den 85. Geburtstag  feierte 
� am 20. Oktober 2017 Silvia Wieland-Buchli, Brün 
 
Den 91. Geburtstag  feierten 
� am 03. November 2017 Emma Zinsli, Valendas 
� am 09. November 2017 Magdalena Gartmann, Safien Platz 
 
Den 93. Geburtstag  feierte 
� am 18. Oktober 2017 Anna Buchli-Hilty, Zalön 
 
 
Von Herzen gratulieren wir den glücklichen Eltern zur Geburt von 

 
� Laurin Buchli, 16. Oktober 2017,  

Sohn von Annetta Ursina Buchli und Martin Hunger, Versam 
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Einladung zur Gemeindeversammlung 

vom 22. November 2017, 20.00 Uhr in der Mehrzweckha lle in Valendas 
 

Traktanden:  

 
Information der IG Carstulien zur Überbauung Carstu lien 

 
1. Wahl der Stimmenzähler  
 
2. Gesetz über die Abwasserentsorgung der Gemeinde Safiental 
 
3. Varia 
 
 
 
 
 
Zu einzelnen Traktanden : 
 
 
Information der IG Carstulien zur Überbauung Carstu lien 
 
Die aus Vertretern von der Gemeinde Safiental und der Stiftung Valendas Impuls zusammenge-
setzte Interessengemeinschaft Carstulien lädt alle Interessierten zu einer Information über das 
Projekt Carstulien ein.  
 
Dank der Unterstützung der Standortförderung Safiental kann der mit Valendas eng verbundene 
Architekt Gion A. Caminada seine Vorarbeiten für das Projekt Carstulien konkretisieren. Flankie-
rend dazu hat die Stiftung Valendas Impuls die Vorarbeiten für die äusserst anspruchsvolle Fi-
nanzierung vorantreiben können. Die Realisierung des Projekts rückt damit in greifbare Nähe. 
Das Projekt will unter Einbezug der interessierten Bevölkerung ein ortstypisches architektoni-
sches Ensemble für Wohnen und Arbeiten schaffen. Auf dem Bauland (1800m2) sollen insbe-
sondere acht individuell gestaltbare, naturverbundene und zinsgünstige Mietwohnungen gebaut 
werden. Der Informationsanlass dient dem Ziel, die Bedürfnisse der künftigen Bewohner mög-
lichst gut in die Planungsarbeit einzubeziehen. 
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2. Gesetz über die Abwasserentsorgung der Gemeinde Safiental 
 
Botschaft zum Vorschlag Abwassergesetz Safiental  
 
Das neue Abwassergesetz ist nach demselben Prinzip aufgebaut wie schon das Wassergesetz. 
Grundsätzlich basiert das neue Gesetz auf dem Mustergesetz, welches der Kanton empfiehlt. 
Massgeblich unterscheidet es sich aber in der Berechnung der Gebühren.  
 
Die Prozentansätze unterscheiden sich in der Aufteilung Mengengebühren – Grundgebühren, da 
die mengenbezogenen Aufwendungen in der Abwasserentsorgung grösser sind als bei den Was-
serversorgungen. Durch die vorgeschriebene Entsorgung des Klärschlamms fallen zum Beispiel 
relativ hohe Kosten an.  
 
Ebenfalls analog des neuen Wassergesetzes verhält es sich mit der Bemessung der Mengenge-
bühren. Das Gesetz sieht vor, die Menge mittels Pauschale nach Verbrauchertabelle oder mit 
Hilfe einer Wasseruhr zu ermitteln. Durch das gleiche Grundmuster von Wassergesetz und Ab-
wassergesetz entstehen Synergien beim Aufwand, in der Umsetzung sowie bei der Verwaltung, 
was letztendlich zu einer Effizienzsteigerung und zu geringeren Kosten in den Spezialfinanzie-
rungen führt. 
 
Früher wurde verschmutztes Abwasser und nicht verschmutztes Abwasser (Niederschlagswas-
ser) oftmals in der gleichen Leitung in die ARA geleitet. Diese Praxis ist heute nicht mehr verbrei-
tet weil die grossen, schwankenden Wassermengen zu Problemen beim ARA-Betrieb führen. Mit 
baulichen Massnahmen wird nach Möglichkeit die Trennung schrittweise umgesetzt. Sprich eine 
Kanalisation im Trennsystem. Durch die zusätzlichen baulichen Anforderungen ist auch eine se-
parate Anschlussgebühr für Niederschlagswasser begründet.  
 
Grundsätzlich kann eine Annahme von Abwasser oder Klärschlamm von Dritten (nicht ange-
schlossene Liegenschaften) erfolgen. Künftig wird dieser Bedarf voraussichtlich steigen. Artikel 
34 und der Tarifrahmen im Gebührenanhang bilden die entsprechende Grundlage im Gesetz. 
 
Der Gemeindevorstand schlägt vor, das Gesetz ebenfalls wie das Wassergesetz rückwirkend auf 
1.1.2017 in Kraft zu setzen. Die Gebühren für das laufende Jahr sind im Boten abgedruckt. 
 
Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung das neue Abwassergesetz zu ge-
nehmigen und für Gewerbebetriebe, welche einer Wasserzählerpflicht unterstellt sind, für die 
Mengengebühren, eine Übergangspauschale von 200m3 festzulegen. Bis spätestens Ende 2018 
müssen die betroffenen Liegenschaften mit einem Wasserzähler ausgerüstet werden. 
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GESETZ 
 

ÜBER DIE 
 

ABWASSERENTSORGUNG  
 

DER 
 

GEMEINDE SAFIENTAL  
 
 

 
 

I Allgemeines 
 
Geltungsbereich und Zweck  Art. 1 
 
1 Dieses Gesetz gilt für das ganze Gemeindegebiet. Es ordnet gestützt auf das Baugesetz und 

den Generellen Erschliessungsplan die Ausgestaltung, die Benützung, den Unterhalt, die Er-
neuerung und die Finanzierung von Abwasseranlagen sowie die Beziehungen zwischen der 
Gemeinde und den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern. 

 
2 Für Abwasseranlagen, die im Rahmen einer Areal- oder Quartierplanung geplant und erstellt 

werden, gelten die Bestimmungen der Raumplanungsgesetzgebung über die Areal- bzw. 
Quartierplanung. Soweit besondere Vorschriften fehlen, sind die Bestimmungen dieses Reg-
lements auch im Areal- und Quartierplanverfahren massgebend. 

 
3 Der Gemeindevorstand kann für Liegenschaften, welche nicht an die Gemeindeanlagen an-

geschlossen werden können, den Anschluss an die Abwasseranlagen einer Nachbargemein-
de oder Genossenschaft bewilligen oder anordnen, sofern eine entsprechende vertragliche 
Regelung zwischen den Gemeinden oder Genossenschaften besteht. Unter der gleichen Vo-
raussetzung werden Liegenschaften auf Gebiet von Nachbargemeinden oder Genossen-
schaften an die Anlagen der Gemeinde angeschlossen. 

 
4 Auf Liegenschaften, die an die Abwasseranlagen einer Nachbargemeinde oder Genossen-

schaft angeschlossen werden, finden die jeweils geltenden technischen Vorschriften sowie 
die Bestimmungen über die Abwasseranschlussgebühren und die Abwassergebühren der 
Nachbargemeinde oder Genossenschaften Anwendung. Der Vollzug dieser Vorschriften ver-
bleibt den zuständigen Organen der Standortgemeinde oder der Genossenschaften. 
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Aufgabe der Gemeinde  Art. 2 
 

1 Die Gemeinde erfüllt die ihr von der Gesetzgebung des Bundes und des Kantons übertrage-
nen Aufgaben im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung. 

 
2 Darunter fallen insbesondere folgende Aufgaben: Entwässerungsplanung, Bau und Betrieb 

öffentlicher Abwasseranlagen, Überwachung der privaten und genossenschaftlichen Abwas-
seranlagen, Sicherstellen dass verschmutztes und nicht verschmutztes Abwasser gesetzes-
konform entsorgt werden.  

 
3 Die Gemeinde informiert Bauherrschaften bzw. deren Vertreterinnen und Vertreter über die 

im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung erforderlichen Bewilligungen und über allfäl-
lige technische Anforderungen an Abwasseranlagen.  

 
 
Vorbehalt des übergeordneten Rechts  Art. 3 
 
1 Soweit das vorliegende Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, gelten allgemein 

die Vorschriften des Gemeindebaugesetzes. 
 
2 Vorbehalten bleiben ferner die einschlägigen Vorschriften des eidgenössischen und des kan-

tonalen Rechts. 
 
 
Begriffe  Art. 4 
 
Die Bedeutung der im vorliegenden Gesetz verwendeten Begriffe richtet sich nach dem Bundes-
recht und der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB). 
 
 
Einteilung der Abwasseranlagen  Art. 5 
 
1 Die Abwasseranlagen werden nach ihren Eigentümerinnen und Eigentümer eingeteilt in Ge-

meindeanlagen, Genossenschaftsanlagen sowie private Anlagen. 
 
2 Gemeindeanlagen sind die von der Gemeinde erstellten und betriebenen Abwasseranlagen 

wie Schmutz- und Regenwasserleitungen, Entlastungsanlagen, Pumpwerke, Regenbecken, 
Abwasserreinigungsanlagen, Versickerungsanlagen. 

 
3 Genossenschaftsanlagen sind die von Genossenschaften erstellten und betriebenen Abwas-

seranlagen wie Pumpwerke, Abwasserreinigungsanlagen und Versickerungsanlagen. Sie 
gelten als öffentliche Anlagen. 

 
4 Private Anlagen sind die von Privaten erstellten und betriebenen Abwasseranlagen wie 

Hausanschlussleitungen, die Leitungen im Innern von Gebäuden, Pumpwerke, Vorbehand-
lungsanlagen, abflusslose Gruben, Einzelkläranlagen, Versickerungsanlagen. 

 
5 Die Gemeinde führt einen Katasterplan über die auf ihrem Gebiet gelegenen öffentlichen und 

privaten Abwasseranlagen. 
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II Abwasserentsorgung 
 

1. Abwasserentsorgung im Bereich öffentlicher Kanal isationen  
 
Anschlusspflicht  Art. 6  
 
1 Im Bereich der öffentlichen Kanalisationen ist das verschmutzte Abwasser in die öffentlichen 

Leitungen einzuleiten. Vorbehalten bleiben die besonderen Vorschriften über den Anschluss 
landwirtschaftlicher Wohn- und Betriebsgebäude sowie über die Behandlung von Industrie- 
und Gewerbeabwasser und anderem Abwasser, das den Anforderungen an die Einleitung in 
die Kanalisation nicht entspricht.  

 
2 Der Anschluss bei Neubauten erfolgt während der Bauausführung, auf jeden Fall vor dem 

Bezug.  
 
3 Bestehende Bauten sind an eine zentrale Abwasserreinigungsanlage anzuschliessen, sobald 

der Anschluss möglich sowie zweckmässig und zumutbar ist, in der Regel innerhalb eines 
Jahres nach Erstellung der öffentlichen Kanalisation. Der Gemeindevorstand bestimmt den 
Zeitpunkt des Anschlusses.  

 
4 Werden bestehende Bauten an die öffentliche Kanalisation angeschlossen, sind die bisher 

benutzten Abwasseranlagen ausser Betrieb zu setzen, zu leeren und innert Jahresfrist ent-
weder abzubrechen oder mit geeignetem Material (z.B. Sand, unverschmutzter Aushub) zu 
füllen. Davon ausgenommen sind Anlagen zur Vorbehandlung des Abwassers. 

 
5 Anschlussbewilligungen werden im Baubewilligungsverfahren erteilt.  
 
 
Anschluss  Art. 7 
 

1 Die Gemeinde bestimmt die Anschlussstelle und die Art des Anschlusses. 
 
2 Die Gemeinde bestimmt, ob der Anschluss durch die Gemeinde oder die Gesuchstellenden 

auszuführen ist.  
 
3 Zwischen dem Gebäude und dem Anschluss an die Gemeindekanalisation ist grundsätzlich 

ein Kontrollschacht zu erstellen. Der Anschluss an die Gemeindekanalisation kann ohne Kon-
trollschacht mit geeigneten Anschlussstücken erfolgen. 

 
 
Wasserzähler  Art. 8 
 

1 Die Wasserzähler sind an einem gut zugänglichen Ort einzubauen. Der Zugang ist 
freizuhalten und das Zutrittsrecht ist der Gemeinde zu gewähren. Der Gemeindevorstand 
kann eine Wasseruhr für mehrere Gebäude bewilligen. Es ist untersagt, der Anlage vor dem 
Zähler Wasser zu entnehmen und der Gemeindekanalisation zuzuführen. 

 
2 Für den Bezug von Wasser, welches nicht in die öffentliche Schmutzwasser- oder 

Meteorwasserkanalisation eingeleitet wird, wie Wasserbezüge für die Gartenbewässerung, 
Gartenteiche, Brunnen und dergleichen können auf Gesuch hin separate Wasserzähler 
bewilligt werden.  

 



Gemeindeversammlung 

   Der Bote         - 10 -  November 2017 

3 Die Wasserzähler werden von der Gemeinde geliefert und bleiben in deren Eigentum. 
Revisionen von Zählern gehen zu Lasten der Gemeinde. Für die Zählerbenutzung wird eine 
jährliche Gebühr erhoben. 

 
4 Die Montage bzw. Demontagen gehen zu Lasten des Liegenschaftseigentümers. Wechselt 

eine Liegenschaftseigentümer zur Pauschalgebühr kann die Gemeinde den Ausbau des 
Zählers auf Kosten des Liegenschaftseigentümers veranlassen. 

 
5 Schäden an Wasserzählern, die durch Nachlässigkeit von Privaten verursacht werden, gehen 

zu deren Lasten. Wird die Messung des Wasserverbrauches beanstandet, ist der Zähler einer 
amtlichen Prüfung zu unterziehen. Liegt die Abweichung ausserhalb der genormten 
Verkehrsfehlergrenze gemäss Angaben des Schweizerischen Vereins des Gas- und 
Wasserfaches (SVGW), gehen die Kosten der Prüfung zu Lasten der Gemeinde, andernfalls 
zu Lasten des Privaten. 

 
 
Pumpanlagen  Art. 9 
 
1 Aus tiefliegenden Räumen, die nicht mit natürlichem Gefälle entwässert werden können, ist 

das Abwasser durch Pumpen der Kanalisation zuzuleiten.  
 
2 Dient eine Pumpanlage der Verbindung von mehreren Liegenschaften mit der Hauptleitung, 

gilt die Anlage als Gemeindeanlage. Eine Pumpanlage, die einen einzelnen Anschluss mit 
der Hauptleitung verbindet, gilt als private Anlage. 

 
 
Rückstau  Art. 10 
 
Gegen einen allfälligen Rückstau aus der öffentlichen Kanalisation haben sich die Eigentü-
merinnen und Eigentümer der privaten Anlagen selbst zu schützen.  
 
 
Wärmeentnahme  Art. 11 
 
1 Eine Wärmeentnahme aus Abwasser aus öffentlichen Kanalisationen vor der Abwasserreini-

gungsanlage ist nicht zulässig.  
 
2 In besonderen Fällen kann der Vorstand die Wärmeentnahme aus öffentlichen Abwasserlei-

tungen vor der Abwasserreinigungsanlage ausnahmsweise bewilligen, sofern die Reinigungs-
leistung der Abwasserreinigungsanlage nicht beeinträchtigt wird.  

 
 
Nicht verschmutztes Abwasser  Art. 12 
 

1 Nicht verschmutztes Abwasser (Niederschlagswasser) ist versickern zu lassen oder nach den 
Vorgaben des generellen Entwässerungsplanes (GEP) oder mit Bewilligung der kantonalen 
Fachstelle in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten. Es darf der Abwasserreinigungsanlage 
zugeleitet werden, sofern dies im GEP vorgesehen ist. Der Gemeindevorstand kann den An-
schluss an eine gemeindeeigene Meteorwasserleitungen bewilligen, sofern dies zweckmäs-
sig erscheint. 

  



Gemeindeversammlung 

   Der Bote         - 11 -  November 2017 

2 Nicht verschmutztes Abwasser, das stetig anfällt, wie Brunnen- und Sickerwasser, Grund- 
und Quellwasser, sauberes Brauch- und Kühlwasser aus Industrie und Gewerbe, ist versi-
ckern zu lassen oder nach den Vorgaben des GEP oder mit Bewilligung der kantonalen 
Fachstelle in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten. Es ist von der zentralen Abwasserreini-
gungsanlage fernzuhalten. 

 
3 Die Gemeinde kann Eigentümerinnen und Eigentümer von bestehenden Bauten und Anlagen 

verpflichten, nicht verschmutztes Abwasser gemäss Abs. 1 bzw. 2 von einem oberirdischen 
Gewässer oder von der Abwasserreinigungsanlage fernzuhalten, sofern dies zweckmässig 
und für die Betroffenen zumutbar ist. 

 
 

2. Abwasserentsorgung ausserhalb des Bereichs öffen tlicher Kanalisationen 
 
Verschmutztes Abwasser  Art. 13 
 
1 Die Abwasserentsorgung ausserhalb des Bereichs öffentlicher Kanalisationen erfolgt nach 

dem im generellen Entwässerungsplan (GEP)  vorgesehenen Konzept. 
 
2 Verschmutztes Abwasser, das nicht oder noch nicht in eine zentrale Abwasserreinigungsan-

lage abgeleitet werden kann, ist in Abwassergruben ohne Abfluss (abflusslose Gruben) zu 
speichern oder in Kleinkläranlagen zu reinigen.  

 
3 Bei Häusergruppen ist die Abwasserentsorgung gemeinsam zu lösen, soweit dies technisch 

möglich und finanziell zumutbar ist. Den peripheren Strukturen der Gemeinde ist dabei Rech-
nung zu tragen. Der Gemeindevorstand kann die Eigentümerinnen und Eigentümer auf eine 
gemeinsame Lösung verpflichten. Bei besonderen Verhältnissen können mit Zustimmung des 
Gemeindevorstands Einzellösungen getroffen werden. Sofern eine gemeinsame Lösung nicht 
zustande kommt gelten für die Abwasserbehandlung der einzelnen Liegenschaften die glei-
chen Anforderungen an die Reinigungsleistung wie bei einer gemeinsamen Lösung. 

 
 
Entsorgung der Rückstände  Art. 14 
 

1 Gereinigtes Abwasser ist mit Bewilligung der kantonalen Behörde versickern zu lassen oder 
in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten. 

 
2 Abflusslose Gruben sind bei Bedarf zu leeren. Schlamm und allfällige weitere Rückstände 

aus Kleinkläranlagen sind bei Bedarf zu entfernen, in der Regel einmal jährlich. Häusliches 
Rohabwasser aus abflusslosen Gruben und Schlamm aus Kleinkläranlagen müssen in einer 
genügend grossen zentralen Abwasserreinigungsanlage entsorgt werden. Eine landwirt-
schaftliche Verwertung der Rückstände ist nur mit Ausnahmebewilligung der kantonalen Be-
hörde zulässig. Die Gemeinde legt die Abgabestelle für Klärschlamm von Fall zu Fall fest. 

 
3 Die Gemeinde überwacht die Entsorgung des häuslichen Rohabwassers aus abflusslosen 

Gruben und der Rückstände aus Kleinkläranlagen.  
 
4 Bei Bedarf kann sie die Entsorgung selber organisieren, indem sie beispielsweise eine ge-

eignete Firma mit der Entsorgung beauftragt. Die Kosten tragen die Inhaberinnen und Inha-
ber der Abwasseranlagen.  

 
5 Die Gemeinde kann die Inhaberinnen und Inhaber der Abwasseranlagen verpflichten, die von 

der Gemeinde organisierte Entsorgung der Rückstände in Anspruch zu nehmen.  
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Nicht verschmutztes Abwasser  Art. 15 
 

Nicht verschmutztes Abwasser ist versickern zu lassen oder mit Bewilligung der kantonalen Be-
hörde in ein Oberflächengewässer einzuleiten. Es darf weder in eine Kleinkläranlage noch in eine 
abflusslose Grube gelangen. Der Gemeindevorstand kann den Anschluss an eine gemeindeei-
gene Meteorwasserleitungen bewilligen, sofern dies zweckmässig erscheint. 
 
 

3. Gemeinsame Bestimmungen 
 
Bau von Abwasseranlagen  Art. 16 
 

1 Alle Abwasseranlagen sind nach den anerkannten Regeln der Baukunde und der Abwasser-
technik zu erstellen.  

 
2 Die Baubehörde trifft im Baubewilligungsverfahren die notwendigen Anordnungen, soweit sie 

dafür zuständig ist. Dabei orientiert sie sich an den einschlägigen Normen und Empfehlungen 
der Fachverbände sowie an den Merkblättern der kantonalen Gewässerschutzfachstelle. 

 
3 Abwasseranlagen wie Anschlussleitungen, Schächte, Vorbehandlungsanlagen und Abwas-

serreinigungsanlagen müssen jederzeit zugänglich sein und leicht kontrolliert werden können. 
Die Lichtweite von Schmutzwasserleitungen soll 15 cm nicht unterschreiten.  

 
Abnahme  Art. 17 
 

1 Die Fertigstellung der Abwasseranlagen ist der Baukommission vor dem Eindecken zu mel-
den. Die Baukommission oder eine von der Gemeinde beauftragte Fachperson kontrolliert die 
Anlagen, insbesondere die Ausführung von Leitungsanschlüssen an die öffentliche Kanalisa-
tion, und ordnet die Behebung allfälliger Mängel an.  

 
2 Sofern die Gemeinde die Lage der ausgeführten Abwasseranlagen, insbesondere der Verlauf 

der Leitungen, bei der Abnahme nicht einmisst, hat der Bauherr der Baubehörde innert drei 
Monaten nach der Abnahme Pläne des ausgeführten Werks mit der genauen Lage aller Ab-
wasseranlagen einzureichen. 

 
Betrieb, Unterhalt und Erneuerung  Art.18 
 
1 Alle Abwasseranlagen sind sachgemäss zu bedienen, zu warten, zu unterhalten und recht-

zeitig zu erneuern, sodass sie jederzeit in einwandfreiem Zustand sind. 
 
2 Die Inhaberinnen und Inhaber sind für den einwandfreien Betrieb und Unterhalt der Anlagen 

verantwortlich. Sie erstatten den Behörden die durch Gesetz und Bewilligungen vorgeschrie-
benen Meldungen. 

 
Abfälle  Art. 19 
 
1 Flüssige und feste Abfälle dürfen nicht mit dem Abwasser entsorgt werden. Im Zweifelsfall 

entscheidet der Gemeindevorstand nach Einholung einer Stellungnahme des Amtes für Natur 
und Umwelt. Ist für den Entscheid eine Expertise erforderlich, sind deren Kosten der Gesuch-
stellerin bzw. dem Gesuchsteller zu überbinden. 

 
2 Abfallzerkleinerungsanlagen wie Nassmüllentsorgungsanlagen und Küchenabfallzerkleinerer 

sowie Kompaktieranlagen dürfen nicht zur Zerkleinerung von Abfällen bzw. zum Auspressen 
von Abfällen zwecks Ableitung in die Kanalisation eingesetzt werden. 
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3 Abfälle, deren Entsorgung mit dem Abwasser für die Behandlung des Abwassers zweckmäs-

sig ist, dürfen mit Bewilligung des kantonalen Amtes für Natur und Umwelt über die zentrale 
Abwasserreinigungsanlage entsorgt werden. 

 
 
Entsorgung der Rückstände aus Vorbehandlungsanlagen   Art. 20 
 
Rückstände aus Vorbehandlungsanlagen wie Fett- bzw. Ölabscheider sind zur Erhaltung der 
Funktionstüchtigkeit der Anlagen nach Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich, zu entfernen. 
Die Rückstände sind gesetzeskonform zu entsorgen. Sie dürfen unter keinen Umständen in eine 
Kanalisation oder in ober- oder unterirdische Gewässer eingebracht werden. 
 
 
Reinigung der Abwasserleitungen  Art. 21 
 

1 Die Abwasserleitungen sind bei Bedarf zu reinigen.  
 
2 Bei privaten Leitungen kann die Gemeinde die Reinigung gegen Verrechnung vornehmen. 
 
 
Kontrolle der Abwasseranlagen  Art. 22 
 

1 Die Gemeinde überprüft die eigenen Abwasseranlagen periodisch auf ihren Zustand. Sie 
überwacht die Anlagen vom Privaten und Genossenschaften. Den mit der Überwachung be-
auftragten Personen ist der Zutritt zu den Anlagen zu gestatten. 

 
2 Die Inhaber überprüfen ihre Anlagen periodisch auf ihren Zustand. Die Gemeinde kann die 

Überprüfung der privaten Anlagen und der Genossenschaftsanlagen gegen Verrechnung 
vornehmen.  

 
 
Behebung von Mängeln  Art. 23 
 
1 Schwerwiegende Mängel an den öffentlichen Gemeindeanlagen, lässt die Gemeinde unver-

züglich beheben. Andere Mängel sind entsprechend der Dringlichkeit zu beheben. 
 
2 Schwerwiegende Mängel an privaten Anlagen lassen die Privaten unverzüglich beheben. 

Andere Mängel sind entsprechend der Dringlichkeit zu beheben. Die Privaten beheben Män-
gel an ihren Anlagen von sich aus oder auf Anordnung der Gemeinde auf eigene Kosten. 

 
3 Schwerwiegende Mängel an Genossenschaftsanlagen lassen die Genossenschaften unver-

züglich beheben. Andere Mängel sind entsprechend der Dringlichkeit zu beheben. Die Ge-
nossenschaften beheben Mängel an ihren Anlagen von sich aus oder auf Anordnung der 
Gemeinde auf eigene Kosten. 

 
4 Die Beurteilung der Dringlichkeit, die Festlegung der Dringlichkeitsstufe und die Frist für die 

Behebung von Mängeln richten sich nach den Empfehlungen der Fachverbände und der kan-
tonalen Gewässerschutzfachstelle. 

 
5 Werden Anordnungen nicht befolgt oder erweist sich in Notfällen ein sofortiges Eingreifen der 

Gemeinde als unerlässlich, lässt die Gemeinde die Schäden oder Störungen auf Kosten der 
verantwortlichen Personen, Genossenschaften bzw. Unternehmungen beheben. Diese sind 
unverzüglich schriftlich über die getroffenen Massnahmen zu orientieren. 
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Haftung  Art. 24 
 

1 Die Eigentümerinnen und Eigentümer von privaten Abwasseranlagen haften der Gemeinde 
für Schäden an öffentlichen Anlagen, die durch fehlerhafte Erstellung, ungenügende Funktion 
oder mangelhaften Betrieb und Unterhalt der privaten Anlagen verursacht werden. 

 
2 Die Gemeinde ihrerseits haftet für Schäden, die durch unsachgemässen Betrieb, Wartung 

oder Instandstellung von Gemeindeanlagen an privaten Anlagen entstehen. 
 
 

III Finanzierung 
 

1. Gemeindeanlagen 
 

1.1. Allgemeines 
 
Gebührenarten  Art. 25  
 

1 Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihrer Auslagen für den Bau, den Betrieb, den Unterhalt 
und die Erneuerung (Sanierung, Ersatz) von öffentlichen Abwasseranlagen kostendeckende 
und verursachergerechte Gebühren. Soweit besondere Umstände vorliegen, trägt sie die 
Restkosten aus allgemeinen Mitteln.  

 
2 Gebühren (Anschlussgebühren, Abwassergebühren) werden erhoben zur Deckung der 

Kosten der Grund- und Groberschliessung sowie der Feinerschliessung, soweit Anlagen der 
Feinerschliessung nicht durch Beiträge finanziert werden.  

 
3 Für den Unterhalt und die Erneuerung bestehender Abwasseranlagen sind die erforderlichen 

Rückstellungen zu bilden. Soweit diese nicht ausreichen, werden besondere 
Anschlussgebühren erhoben. 

 
4 Die Rechnung für die Abwasserbehandlung wird als Spezialfinanzierung geführt. 
 
 
Bemessung, Veranlagung und Bezug  Art. 26 
 

1 Die Anschlussgebühren (Abwasseranschlussgebühren, besondere Anschlussgebühren) und 
die Abwassergebühren (Grundgebühren, Mengengebühren) werden nach den Vorschriften 
dieses Reglements veranlagt und bezogen. 

 
2 Die Abwassergebühren werden vom Gemeindevorstand aufgrund des jährlichen 

Finanzbedarfs jeweils für das Folgejahr festgelegt. Als Referenz dient dabei der 
durchschnittliche Finanzbedarf der Gemeindeabwasseranlagen der letzten drei 
abgeschlossenen Rechnungsjahre, sowie der folgenden zwei Planjahre. Dabei werden 70% 
über die Grundgebühr und 30% des Finanzbedarfs über die Mengengebühr veranlagt. 
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Gebührenpflicht  Art. 27 
 
1 Schuldner der Gebühren sind die im Zeitpunkt der Fälligkeit im Grundbuch eingetragenen 

Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer. Bei Gesamteigentum sind die Gesamteigen-
tümer, bei Miteigentum die Miteigentümer Schuldner der Gebühren. Bei Baurechtsverhältnis-
sen sind die Gebühren durch die Bauberechtigten zu bezahlen. 

 
2 Wechselt eine Liegenschaft nach Fälligkeit der Abgabe die Hand, geht die Verpflichtung zur 

Bezahlung aller ausstehenden Abgaben auf die neue Eigentümerin bzw. den neuen Eigen-
tümer über. 

 
3 Rechnungen und Verfügungen werden den im Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grund-

buch eingetragenen Personen zugestellt. Bei Baurechtsverhältnissen erfolgt die Rechnungs-
stellung an die Bauberechtigten, bei Gesamt- oder Miteigentum an die Gesamt- oder Mitei-
gentümer/innen, bei Stockwerkeigentum an die Verwaltung. Tritt bei einem Bauvorhaben 
nicht der Grundeigentümer als Bauherr auf, erfolgt die Zustellung an die Bauherrschaft. 

 
 

1.2. Abwasseranschlussgebühren 
 
Abwasseranschlussgebühr  Art. 28  
 

1 Für Gebäude, die erstmals an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen werden, ist 
eine einmalige Abwasseranschlussgebühr zu bezahlen. Bauten und Anlagen, welche in 
funktionalem Zusammenhang stehen, werden bei der Berechnung der einmaligen 
Abwasseranschlussgebühren mitberücksichtigt. Diese bemisst sich nach dem indexierten 
Neuwert gemäss amtlicher Schätzung des angeschlossenen Gebäudes und den Bauten und 
Anlagen, welche in funktionalem Zusammenhang dazu stehen und den im Gebührentarif 
festgelegten Gebührenansätzen.  

 
2 Werden an Gebäuden nachträglich bauliche Veränderungen (Umbauten, Erweiterungen, Er-

satzbauten) vorgenommen, durch die sich der Neuwert um mehr als 20% erhöht, ist eine 
Nachzahlung zu leisten. Diese wird auf der Differenz zwischen dem indexierten Neuwert des 
Gebäudes gemäss amtlicher Schätzung vor der baulichen Änderung plus 20% und dem 
Neuwert nach vollzogener baulicher Änderung berechnet. Bauten und Anlagen, welche in 
funktionalem Zusammenhang mit dem angeschlossenen Gebäude stehen, werden mitbe-
rücksichtigt. Der Gebührenansatz richtet sich nach dem jeweiligen Gebührenansatz für Neu-
bauten. Zeitlich gestaffelte Wertvermehrungen, bei etappenweisem Umbau, die in einem Zeit-
raum von 5 Jahren anfallen, werden zusammengerechnet.  

 
3 Ersatzbauten (Abbrüche und Wiederaufbau) werden wie Umbauten behandelt. 
 
4 Die Anschlussgebühr für nicht verschmutztes Abwasser (Niederschlagswasser) das in ge-

meindeeigene Meteorwasserleitungen oder Schmutzwasserleitungen eingeleitet wird, be-
misst sich nach dem Ausmass der entwässerten Fläche und den im Tarif festgelegten Ge-
bührensätze. Nachzahlungen bei Erweiterungen werden auf Grund der zusätzlich geschaffe-
nen Fläche veranlagt. 

 
 
Besondere Anschlussgebühren  Art. 29 
 
1 Reichen die Erträge aus den Gebühren und die Rückstellungen zur Finanzierung neuer 

Abwasseranlagen oder notwendiger Erneuerungen nicht aus, werden für alle 
angeschlossenen Grundstücke, die aus den Gemeindeabwasseranlagen Nutzen ziehen, 
besondere Anschlussgebühren erhoben. 
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2 Müssen öffentliche Abwasseranlagen wegen besonderer Bedürfnisse einzelner 

Liegenschaften ausgebaut werden, wird von deren Eigentümerinnen oder Eigentümern eine 
besondere Anschlussgebühr zur Deckung der Ausbaukosten erhoben. 

 
3 Die Gebührenansätze für die besonderen Anschlussgebühren werden durch 

Gemeindebeschluss festgesetzt. Im Übrigen gelten für die besonderen Anschlussgebühren 
sinngemäss die Vorschriften über die Abwasseranschlussgebühren. 

 
 
Veranlagung  Art. 30 
 
1 Die Abwasseranschlussgebühren für neue Gebäude sowie Nachzahlungen bei 

gebührenpflichtigen Zweckänderungen oder nachträglichen baulichen Veränderungen 
werden bei Erteilung der Baubewilligung provisorisch veranlagt. Die definitive Veranlagung 
erfolgt nach Eingang der amtlichen Schätzung. 

 
2 Die Anschlussgebühren für den erstmaligen Abwasseranschluss bestehender Gebäude wer-

den bei Erteilung der Anschlussbewilligung veranlagt.  
 
3 Die Anschlussgebühren für befestigte Flächen werden bei Erteilung der Baubewilligung ver-

anlagt. 
 
4 Massgeblich für provisorische Veranlagungen ist der voraussichtliche Wert bzw. Mehrwert 

des bewilligten Bauvorhabens. Dieser wird auf Grund der approximativen Baukosten gemäss 
Baugesuch bestimmt. Sind die angegebenen Baukosten offensichtlich unzutreffend, wird der 
voraussichtliche Wert bzw. Mehrwert von der Baubehörde auf Grund des Bauzeitversiche-
rungsantrages oder einer eigenen Schätzung festgelegt. 

 
5 Massgeblich für die definitive Veranlagung von Abwasseranschlussgebühren ist der aufinde-

xierte Neuwert des gebührenpflichtigen Bauvorhabens gemäss amtlicher Schätzung im Zeit-
punkt des Anschlusses. 

 
6 Weichen die provisorisch festgelegten von den definitiv veranlagten Gebühren ab, ist für den 

Differenzbetrag kein Verzugs- bzw. Vergütungszins zu entrichten. 
 
 
Fälligkeit und Bezug  Art. 31 
 

1 Die Abwasseranschlussgebühren werden mit dem Anschluss der Liegenschaft an die öffentli-
chen Abwasseranlagen zur Bezahlung fällig. Nachzahlungen für Zweckänderungen oder bau-
liche Veränderungen werden mit Baubeginn zur Bezahlung fällig.  

 
2 Besondere Anschlussgebühren werden mit der Fertigstellung der dadurch finanzierten Ab-

wasseranlagen fällig. Die Gebührenpflichtigen können durch die Baubehörde bereits während 
der Bauausführung zur Leistung von Akontozahlungen verpflichtet werden. 

 
3 Provisorisch oder definitiv veranlagte Anschlussgebühren sind innert 60 Tagen seit Zustellung 

der entsprechenden Gebührenrechnung zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung wird ein Ver-
zugszins in der Höhe der jeweils geltenden kantonalen Ansätze berechnet. 
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1.3. Abwassergebühren 
 
Grundgebühr  Art. 32  
 

1 Für alle an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücke ist eine jährlich 
wiederkehrende Grundgebühr zu entrichten. 

 
2 70% des Finanzbedarfs der Gemeindeabwasserentsorgungsanlagen bilden die Bemes-

sungsgrundlage der Grundgebühren. 
 

3 Die Hälfte des Finanzbedarfs der Grundgebühren wird über den indexierten Neuwert des an-
geschlossenen Gebäudes und allfälligen weiteren Gebäuden, welche in einem funktionalen 
Zusammenhang stehen und den vom Gemeindevorstand jährlich in festgelegten Gebühren-
ansatz veranlagt. 

 
Die andere Hälfte der Grundgebühren wird linear auf alle angeschlossenen Gebäude verteilt 
veranlagt, wobei Gebäude mit funktionalem Zusammenhang als ein Gebäude gezählt 
werden.  

 
4 Der Gemeindevorstand legt jeweils für das Folgejahr den Gebührensatz der Grundgebühr in 

Promillen, sowie den Betrag der Grundgebühr pro angeschlossenes Gebäude in CHF fest. 
Beide Werte werden jeweils im November für das Folgejahr publiziert.  

 
5 Massgeblich für die Veranlagung ist der indexierte Neuwert gemäss letzter amtlicher 

Schätzung im Zeitpunkt der Fälligkeit. Entspricht dieser offensichtlich nicht den tatsächlichen 
Gegebenheiten, veranlasst der Gemeindevorstand eine neue Schätzung. 

 
 
Mengengebühr 
 
1. angeschlossene Liegenschaften  Art. 33 
 
1 Alle an die Anlagen der Gemeindeabwasserentsorgung angeschlossene Bauten und 

Anlagen, haben jährlich eine wiederkehrende Mengengebühr zu entrichten.  
 
2 30% des Finanzbedarfs der Gemeindeabwasserentsorgungsanlagen bilden die 

Bemessungsgrundlage der Mengengebühr. 
 
3 Die Basis für die Veranlagung der Mengengebühr bildet der Wasserverbrauch in m3. Der 

Verbrauch wird mittels Wasserzähler oder Verbraucherwert gemäss Anhang Gebührentarif 
berechnet. 

 
4 Der Gemeindevorstand legt jeweils für das Folgejahr den Gebührensatz für die 

Mengengebühren fest (in CHF pro m3). Der Wert wird jeweils im November für das Folgejahr 
publiziert. 

 
5 Die Liegenschaftseigentümer können für jeden Ihrer Anschlüsse wählen, ob sie den 

Wasserverbrauch mittels Wasserzähler messen oder nach der Verbrauchertabelle im Anhang 
dieses Gesetzes berechnen lassen wollen. Ein Wechsel der Bemessungsart kann nur auf 
Beginn des Kalenderjahres erfolgen und muss bis Ende Juni des Vorjahres der Gemeinde 
schriftlich mitgeteilt werden.  

 
6 Zählermieten werden gemäss Tarif separat in Rechnung gestellt. 
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2. nicht angeschlossene Liegenschaften  Art. 34 
 
1 Für die Abnahme und Behandlung von Abwasser und Rückständen aus Liegenschaften, wel-

che nicht an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen sind, erhebt die Gemeinde ei-
ne Mengengebühr, welche den Aufwand der Gemeinde für die Behandlung des Abwasser 
einschliesslich Bereitstellungskosten sowie gegebenenfalls für den Abtransport deckt.  

 
2 Die Veranlagung dieser Mengengebühr erfolgt auf Grund der abgeführten Abwassermenge 

und dem vom Gemeindevorstand periodisch innerhalb des Gebührenrahmens gemäss Tarif 
festgelegten Gebührenansatz in Fr./m3. 

 
 
Fälligkeit und Bezug  Art. 35 
 

1 Die Abwassergebühren werden mit Ausnahme der Gebühren für Abwasser von nicht ange-
schlossenen Liegenschaften jeweils auf Ende eines Kalenderjahres fällig. Erfolgt während 
des Jahres eine Handänderung, tritt die Fälligkeit für die pro rata geschuldete Gebühr mit der 
Handänderung ein. 

 
2 Die Gebühren für Abwasser von nicht angeschlossenen Liegenschaften werden jeweils nach 

der Übernahme des Abwassers in Rechnung gestellt.  
 
3 In Rechnung gestellte Gebühren sind innert 30 Tagen seit Zustellung der Gebührenrechnung 

zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung wird ein Verzugszins in der Höhe der jeweils geltenden 
kantonalen Ansätze berechnet. 

 
 

1.4. Rechtsmittel 
 
Einsprache  Art. 36  
 
1 Einsprachen gegen Gebührenrechnungen sind innert 30 Tagen schriftlich und begründet an 

den Gemeindevorstand einzureichen. 
 
2 Der Gemeindevorstand prüft die Einsprache und legt die Höhe der geschuldeten Gebühr in 

einer Verfügung fest. 
 
 

2. Private Anlagen 
 
Private Anlagen  Art. 37  
 

1 Die Kosten der privaten Abwasseranlagen sowie des Anschlusses an das öffentliche Netz 
tragen die Gesuchstellenden. Von der Gemeinde vorbereitete Anschlüsse werden bei Ertei-
lung der Anschlussbewilligung in Rechnung gestellt. 

 
2 Wird der Anschluss durch die Gemeinde ausgeführt, können die Gesuchstellenden zur Si-

cherstellung der mutmasslichen Kosten verpflichtet werden. 
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3 Dienen Anschlüsse und Anschlussleitungen mehreren Grundstücken, sind alle damit verbun-
denen Kosten von den Privaten selbst aufzuteilen. Vorbehalten bleibt die Aufteilung der Kos-
ten durch die Baubehörde bei Quartier- oder Arealplanverfahren sowie von privaten An-
schlussleitungen, welche auf Anordnung der Baubehörde gemeinsam zu erstellen bzw. zu 
nutzen sind. 

 
4 Der Bau, Betrieb und Unterhalt sowie die Finanzierung privat betriebener Abwasseranlagen 

ist Sache der privaten Grundeigentümer. 
 
 

3. Genossenschaftsanlagen 
 
Genossenschaftsanlagen   Art. 38  
 
1 Bau, Betrieb und Unterhalt sowie die Finanzierung von Genossenschaftsanlagen sind Sache 

der Genossenschaften. Die Gemeinde entrichtet weder Investitions- noch Betriebskostenbei-
träge. 

 
2 Die Gemeinde überwacht die Abwassergenossenschaften. Dazu erlässt sie Weisungen mit 

den minimalen Anforderungen der periodischen Berichterstattung zuhanden der Gemeinde 
(insbesondere bezüglich Reinigungsqualität, Lieferung von Inspektionsergebnissen des Kan-
tons und von Daten für den Katasterplan). Die Genossenschaften müssen zudem aufzeigen, 
wie sie mittel- und langfristig ihre Abwasseranlagen Instand halten, betreiben und finanzieren 
wollen. 

 
3 Die Gemeinde kann die Behebung von festgestellten Mängeln anordnen. Wird oder kann ei-

ner Anordnung in zumutbarer Zeit nicht Folge geleistet werden, kann die Gemeinde die 
Übernahme der Anlagen einleiten.  

 
4 Im gegenseitigen Einvernehmen kann die Gemeinde Anlagen der Genossenschaften unent-

geltlich übernehmen. 
 
5 Bei einer Übernahme durch die Gemeinde müssen die zum Zeitpunkt der Übergabe bekann-

ten Mängel durch die Genossenschaft behoben bzw. finanziert werden, sofern die Behebung 
der Mängel dem ordentlichen Unterhalt zu zuordnen ist und nicht als Ersatzinvestition be-
trachtet werden kann. Reparaturen über CHF 25'000 gelten als Ersatzinvestition. Das nach 
einer allfälligen Behebung von Mängeln vorhandene Genossenschaftskapital geht an die 
Gemeinde über. Bestehende Schulden müssen durch die Genossenschaft getilgt werden. 

 
6 Die zum Zeitpunkt der Übernahme an der Abwassergenossenschaft angeschlossenen Ge-

bäude gelten als angeschlossen und bezahlen keine erneute einmalige Anschlussgebühr. 
 
 

IV Vollzugs- und Schlussbestimmungen 
 
Inkrafttreten  Art. 39 
 

1 Das vorliegende Gesetz tritt nach der Annahme durch die Gemeinde rückwirkend auf den auf 
den 01.01.2017 in Kraft. 
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2 Seine Bestimmungen sind auf alle Anschlussgesuche und Bauvorhaben rückwirkend an-
wendbar, die bei Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht abgerechnet wurden. Die Abwasser-
gebühren werden erstmals für das Jahr 2017 nach dem vorliegenden Gesetz erhoben. 

 
3 Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gelten sämtliche widersprechenden früheren Vorschrif-

ten als aufgehoben. 
 

Also beschlossen in der Gemeindeversammlung vom ..................... 
 
 
 Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber: 
 
 
 
 Thomas Buchli  Stephan Gartmann 
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GEBÜHRENTARIF    Anhang  
 
 
Gestützt auf Art. 25 ff. AwG werden folgende Gebühren erhoben: 
 
1. Abwasseranschlussgebühren   (Art. 28 AwG) 
 
Gebührenansatz:   Neuwert gemäss amtlicher Schätzung 
Alle Bauten   1.5% 
 
Sofern für eine Baute bereits Kanalisationsanschlussgebühren geleistet wurden, reduziert sich 
der Gebührenansatz für die Anschlussgebühren im Falle einer Errichtung einer öffentlichen Ab-
wasserreinigungsanlage um die Hälfte. 
 
 
2. Anschlussgebühren für nicht verschmutztes Abwass er   (Art. 28, Abs. 4 AwG) 
 
- befestigte Flächen mit Anschluss an öffentliche Meteorwasserleitungen  CHF 5.--/m2 

- befestigte Flächen mit Anschluss an öffentliche Schmutzwasserleitungen  CHF 20.--/m2 

 
 
3. Abwassergebühren (Art. 26 und 32 AwG) 
 

3.1. Grundgebühr 

50% der Grundgebühr: 
Gebührenansatz: Neuwert gemäss amtlicher Schätzung 
Alle angeschlossenen Gebäude   
Wert in Promillen  (gemäss Finanzbedarf Art. 26 AwG) 

50% der Grundgebühr: 
Alle angeschlossen Gebäude 
Wert in CHF pro Gebäude  (gemäss Finanzbedarf Art. 26 AwG) 
 
Der Gemeindevorstand legt die Werte jährlich fest und publiziert sie gemäss Art. 32 AwG. 
 

3.2. Mengengebühr pro m 3 Abwasser bzw. Rückstände  

3.2.1. Angeschlossene Liegenschaften  

 30 % des Finanzbedarfs der Gemeindeabwasserentsorgungssanlagen aufgeteilt auf 
gesamte Wasserbezugsmenge in m3. 

 Die Abwassermenge wird mittels Wasserzähler gemessen oder gemäss Verbraucher-
tabelle als Pauschale ermittelt. Für sämtliche Gebäude, welche aufgrund ihrer Nutzung 
nicht eindeutig einer der untenstehenden Kategorie zugeordnet werden können, be-
steht eine Wasserzählerpflicht. 

 Verbrauchertabelle (in m3 Abwasser): 

Wohn- und Ferienhäuser 
Grundlage für die Erhebung bildet das Einwohner- sowie Wohnungsregister der Ge-
meinde am Stichtag (30. Juni) 

60 m3 pro Einwohner 
60 m3 pro Wohnung, welche teilweise oder ausschliesslich zu Ferienzwecken 

genutzt wurde im Erhebungsjahr.  
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3.2.2. Nicht angeschlossene Liegenschaften 

Für normal verschmutztes Abwasser   CHF 3.-- bis 4.--/m3 
zuzüglich Transportkosten 
 
Rückstände aus Kleinkläranlagen   CHF 120.-- bis 150.--/m3 

zuzüglich Transportkosten zur Gemeindeanlage 
 

3.3. Zählermiete  

Wasserzähler für nicht an die Gemeindewasserversorgung angeschlossene Gebäude 

pro Wasserzähler   Fr. 5.--/Jahr 
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Abwassergebühren Tarifansätze 2017 (unter Vorbehalt  der Gesetzesannahme) 
 
 
Grundgebühren (Ansätze in CHF): 
 
0.313  Promille vom indexierten Neuwert gemäss amtlicher Schätzung 
220.30 pro Gebäude 
 
Mengengebühren (Ansätze in CHF) : 
 
1.36 pro m3 Wasser 
 
 
 
 
 
Beispiel:  
Gebäude mit Versicherungswert von Fr. 500‘000 und einer Abwassermenge von 60m3. 
 
Grundgebühren: 
 
Fr. 156.50 Anteil Versicherungswert 
Fr. 220.30 Anteil Gebäude 
 
Mengengebühren: 
 
Fr. 81.60  
 
(exkl. Zählermiete und MWST) 
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Tarifansätze 2018 / Wasser- und Abwassergebühren 
 
Gemäss rechtskräftigem Wassergesetz werden die Tarife jeweils im November für das Folgejahr 
publiziert. 
 
 
Wassergebühren Tarifansätze 2018 
 
Grundgebühren (Ansätze in CHF): 
 
0.21  Promille vom indexierten Neuwert gemäss amtlicher Schätzung 
140.90 pro Gebäude 
 
Mengengebühren (Ansätze in CHF) : 
 
0.38 pro m3 Wasser 
 
 
 
 
 
Abwassergebühren Tarifansätze 2018 (unter Vorbehalt  der Gesetzesannahme) 
 
Grundgebühren (Ansätze in CHF): 
 
0.309  Promille vom indexierten Neuwert gemäss amtlicher Schätzung 
217.60 pro Gebäude 
 
Mengengebühren (Ansätze in CHF) : 
 
1.35 pro m3 Wasser 
 
 
 
 
 


